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D ie Planerhonorare für Architekten
und Ziviltechniker stellen bei der

Abwicklung von Bauprojekten einen
wesentlichen Bestandteil der Gesamt
errichtungskosten dar.
In Österreich finden zur Berechnung
von Planerhonoraren bzw. Projekt
managementleistungen der Architekten
und Ingenieurkonsulenten sog. Hono
rarordnungen bzw. -leitlinien Anwen
dung, die durch die Bundeskammer der
Architekten und Ingenieurkonsulenten
herausgegeben werden. Als Beispiele
können z. B. die HOA (Honorarleitlinie
für Architekten), HO-PS (Honorarord
nung für Projektsteuerung), HO-IT
(Honorarordnung für Industrielle Tech
nik) usw. genannt werden.
Diese Honorarordnungen sind zwar
rechtlich nicht verbindlich, da sie das
Recht auf eine freie Vereinbarung der
Architekten- und Ziviltechniker-Hono
rare nicht berühren (dies wird auch im
sog. Allgemeinen Teil der Honorar
ordnungen ausdrücklich klargestellt),
die Kartellbehörden (Bundeswettbe
werbsbehörde, Kartellgericht und Kar
tellobergericht) haben jedoch - nach
Inkrafttreten des neuen Kartellgesetzes
2005 - die Honorarordnung für Bau
meister (HOB) als kartellrechtswidrig
eingestuft. Dies wurde unter anderem
damit begründet, dass gemäß § 1 KartG
2005 und Art 81 EG-Vertrag alle Be
schlüsse von Unternehmensvereini-

gungen - wie sie auch die Honorar
ordnungen darstellen - verboten sind,
wenn diese eine "Verhinderung, Ein
schränkung oder Verfälschung des
Wettbewerbs bezwecken oder be
wirken".

Inder Folge übermittelte die Bundeswett
bewerbsbehörde ein Schreiben an die
Bundeskammer der Architekten und In
genieurkonsulenten, in dem kartell
rechtliche Bedenken gegen die derzeit
geltenden Honorarordnungen ange
meldet wurden, da die diese geeignet
seien, "durch Angabe von konkreten
Preisen den Preiswettbewerb zu be
schränken". In der Folge müssen diese
Honorarordnungen einer umfassenden
Revision unterzogen werden. Der Arti
kel zum Top-Thema im nächsten Heft
beschäftigt sich mit neuen Ansätzen zur
Definition von Leistungsbildern und
der Berechnung von Planerhonoraren.

Ein weiterer Schwerpunkt in der nächs
ten Ausgabe wird das Thema "Bauen
im Osten" sein. Der Markt in Südost
und Osteuropa sowie in Russland
boomt auch im Baubereich. Viele nam
hafte österreichische Unternehmen ha
ben diesen Trend in den letzten Jahren
erkannt und genützt und sind in diesen
Ländern präsent. Im nächsten Heft sol
len die rechtlichen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen beleuchtet wer-

den, die das Bauen in diesen Ländern
mit sich bringt.

Last, but not least möchte ich im nächs
ten Heft einen kurzen Überblick über
die vergaberechtlichen Aspekte geben.
Von Bedeutung für die Vergabe von
öffentlichen Aufträgen in der Euro
päischen Union sind die neuen EU-Ver
gaberichtlinien, die für alle Mitglied
staaten der EU gleichermaßen gelten
und in Österreich durch das Bundes
vergabegesetz 2006 umgesetzt wurden.
Im Zusammenhang mit der Akquisition
von öffentlichen Aufträgen außerhalb
der Europäischen Union ist das sog.
Government Procurement Agreement
(GPA) = Abkommen über das öffent
liche Beschaffungswesen von Relevanz.
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